
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/2/28 2005/03/0206
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.2006

Index

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

WaffG 1996 §12 Abs1;

Rechtssatz

Für die Verhängung eines Wa6enverbotes ist nicht Voraussetzung, dass ein aggressives Verhalten des Bf zu Tage

getreten ist.
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